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Schutzgebietsnetz
NATURA 2000
Die Europäische Union
(EU) hat erkannt, daß
sich der Zustand der
natürlichen Lebensräu-
me unaufhörlich ver-
schlechtert und die
wildlebenden Tier- und
Pflanzenarten ernstlich
bedroht sind. Als Maß-
nahme gegen die Ge-
fährdung des gemein-
samen Europäischen
Naturerbes hat die Ge-
meinschaft daher die
folgenden Richtlinien
erlassen:
m Vogelschutzricht-

linie (kurz VS-Richt-
linie oder VS-RL):
Richtlinie 79/409/
EWG des Rates vom
2. April 1979 über
die Erhaltung der
wildlebenden Vogel-
arten.

m F l o r a - F a u n a -
Habitat-Richtlinie

(kurz FFH-RL): Richt-
linie 92/43/EWG des
Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung
der natürlichen Le-
bensräume sowie
der wildlebenden
Tiere und Pflanzen.

Die Mitgliedsstaaten
sind verpflichtet, die-
se Richtlinien zu be-
folgen, sie in die na-
tionale Gesetzge-
bung zu übernehmen
und anzuwenden.
Deutschland hat zwar
beiden Richtlinien zuge-
stimmt (bei der FFH-RL
waren die Verhand-
lungsführer Minister
der damaligen Regie-
rungskoalition aus
CDU, CSU und FDP),
sich um die daraus er-
wachsenden Verpflich-
tungen aber herzlich
wenig gekümmert.

Informationen zur EU Flora-Fauna-
Habitat- und Vogelschutzrichtlinie

So ist Deutschland vor
Luxemburg trauriges
Schlußlicht bei der
Meldung der FFH-Ge-
biete.
Erst mehrere Verurtei-
lungen durch den Eu-
ropäischen Gerichtshof
(EuGH), die Einleitung
von Vertragsverlet-
zungsverfahren und
die Androhung von er-
heblichen Strafgeldern
seitens der Europäi-
schen Kommission ver-
anlaßten Deutschland,
die Umsetzung der
FFH- und VS-RL endlich
ernsthafter zu betrei-
ben.
Da Bonn hierbei auf
die Zuarbeit aus den
Bundesländern ange-
wiesen ist, muß jedes
Land für seinen Be-
reich FFH- und VS-Ge-
biete vorschlagen.

Die Erarbeitung der
neuen, zweiten Vor-
schlagsliste sorgt mo-
mentan in Schleswig-
Holstein für einige Un-
ruhe. Die nicht immer
sachlich geführte Dis-
kussion läßt den Um-
stand in den Hinter-
grund treten, daß mit
der FFH-RL erstmalig
dem �Lebensraum Eu-
ropa� ein besonderer
Stellenwert eingeräumt
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wird - zum Nutzen al-
ler. Auch die Landwirt-
schaft kann bei einer
den Prinzipien der
Nachhaltigkeit ver-
pflichteten Wirtschafts-
weise erheblich von
diesem europäischen
Rahmengesetz profitie-
ren, da auch die Be-
wirtschaftung als ein
Instrument des Natur-
schutzes festgeschrie-
ben wurde.
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Vogelschutz-
Richtlinie

EU-Vogelschutz- und FFH-Richtlinie - die Ziele

Vogelschutzrichtlinie
die Mitgliedsstaaten die
geeignetesten Gebiete als
besondere Vogelschutz-
gebiete ausweisen (Art. 4
der RL).
Das gleiche gilt für die Brut-
Mauser- und Überwinte-
rungsgebiete der im jewei-
ligen Mitgliedsstaat regel-
mäßig anzutreffenden

Zugvogelarten. Dabei
kommt dem Schutz der in-
ternational bedeutsamen
Feuchtgebiete nach dem in-
ternationalen Schutzab-
kommen von Feuchtgebie-
ten (Ramsar-Konvention)
eine ganz besondere Be-
deutung zu.

Der Zusammenhang zwischen FFH- und Vogelschutzrichtlinie

FFH-Richtlinie
innerhalb der einzelnen Ar-
ten langfristig sichergestellt.
Sowohl die natürlichen Le-
bensräume als auch die
Tier- und Pflanzenarten von
gemeinschaftlichem Interes-
se, für deren Schutz beson-
dere Schutzgebiete ausge-
wiesen werden müssen,
sind in den Anhängen I
und II der FFH-Richtlinie de-
tailliert aufgelistet. Arten
und Lebensräume, die be-
sonders schutzbedürftig
sind, und deren Erhaltung
für die Gemeinschaft eine
ganz besondere Bedeutung
zukommt, sind in diesen An-
hängen als �prioritär� ge-
kennzeichnet. Für die
Schutzgebiete gelten Rechts-
vorschriften bzw. vertragli-
che Vereinbarungen, die
ihre langfristige Erhaltung
ermöglichen sollen. Den Tä-
tigkeiten des Menschen,
z. B. der Landwirtschaft, soll
dabei mit dem Ziel einer
nachhaltigen Entwicklung
Rechnung getragen wer-
den.

Ziel der Vogelschutzrichtlinie
ist der Schutz und die Erhal-
tung aller wildlebenden Vö-
gel und ihrer Lebensräume
in der Europäischen Ge-
meinschaft. Für die bedroh-
ten, besonders empfindli-
chen oder besonders selte-
nen Vogelarten (aufgelistet
in Anhang I der RL) müssen

Ziel der FFH-Richtlinie ist die
Schaffung eines zusammen-
hängenden (�kohärenten�)
Netzes von Schutzgebieten
mit einer repräsentativen
Auswahl aller Lebensräume

von gemeinschaftlichem In-
teresse zum Schutz der bio-
logischen Vielfalt in Europa.
Dieses Schutzgebietsnetz
heißt NATURA 2000 und
schließt die Schutzgebiete
nach der Vogelschutzricht-
linie ein (Art. 3 (1) FFH-RL).
NATURA 2000 trägt der Er-
kenntnis Rechnung, daß die
biologische Vielfalt und da-
mit unser Naturerbe mit
dem Schutz einzelner und
isolierter Gebiete allein auf
Dauer verloren zu gehen
droht.
Die meisten Tier- und Pflan-
zenarten benötigen zu ih-
rem nachhaltigen Überle-
ben ein Netzwerk intakter
Lebensräume. Nur so ist ein
dynamisches Artengleich-
gewicht gewährleistet. Der
Verlust auswandernder
oder lokal aussterbender
Arten wird durch einwan-
dernde Arten wieder aus-
geglichen. Nur so ist der
notwendige Genaustausch,
der Lebensunfähigkeit
durch Inzucht verhindert,

Die Artenliste der FFH-Richt-
linie (Anhang II) umfaßt kei-
ne Vögel. Sie werden zu-
nächst durch die ältere
Vogelschutzrichtlinie ge-
schützt. Anders als die FFH-
RL läßt die VS-RL Ausnah-
men von den Schutzbe-
stimmungen aufgrund wirt-

schaftlicher Erwägungen
nicht zu.
Sobald jedoch die EU-Kom-
mission die Liste der Gebie-
te für das Netz NATURA
2000 erstellt hat, unterlie-
gen die Vogelschutzgebiete
dem Schutz der FFH-Richtli-
nie (Art. 4 (5) und Art. 7

FFH-RL i. V. m. § 19 a ff
Bundesnaturschutzgesetz).
Mit der Vogelschutz- und
FFH-Richtlinie liegen da-
mit zentrale Instrumente
zur Umsetzung der inter-
nationalen Übereinkom-
men über die biologische
Vielfalt vor.
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Phase 1: Gebietsmeldung durch den Mitgliedsstaat
Anhand der in Anhang III
der Richtlinie genau fest ge-
legten Kriterien und ein-
schlägiger wissenschaftli-
cher Informationen hat je-
der Mitgliedsstaat eine Liste
von Gebieten vorzulegen, in
der die in diesen Gebieten
vorkommenden Lebens-
raumtypen des Anhangs I
und heimischen Arten des
Anhangs II sowie Vogel-
arten nach der Vogelschutz-
richtlinie aufgeführt sind. In
der Phase 1 ist dabei an-
hand der fachlichen Kriteri-
en
m Repräsentativitätsgrad,
m Flächengröße im Ver-

gleich zur Gesamtfläche
des Lebensraumtypes im
Staatsgebiet,

m Erhaltungsgrad der
Struktur und Funktionen,

Phase 2: Beurteilung der gemeinschaftlichen Bedeutung durch die
EU-Kommission
Alle von den Mitgliedsstaa-
ten ermittelten Gebiete, die
prioritäre Lebensraumtypen
und Arten beherbergen,
werden per se als Gebiete
von gemeinschaftlicher Be-
deutung betrachtet.
Bei der Beurteilung der an-
deren übermittelten Ge-
bietsvorschläge werden fol-
gende Kriterien angewandt:
m relativer Wert des Gebie-

tes auf nationaler Ebene,
mGesamtfläche,
m Lage in Bezug auf Zug-

wege von Arten sowie
Zugehörigkeit zu grenz-
überschreitenden Ökosy-
stemen,

m Zahl der im Gebiet vor-
kommenden Lebens-
raumtypen und Arten der
Anhänge I und Il,

m ökologischer Gesamt-

wert für die biogeogra-
phische Region bzw. das
Hoheitsgebiet.

Aufgrund dieser Beurteilung
der Vorschlagslisten erstellt
die EU-Kommission im Ein-
vernehmen mit den Mit-
gliedsstaaten eine Liste der
Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (Art. 4 (2)
FFH-RL), die Gebietsliste für
das Netz NATURA 2000.

Auswahl der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (SCIs) für die biogeographischen Regionen

1. Schritt

EU- und Fachkommis-
sionen überprüfen,
ob die durch die
Mitgliedsstaaten
übermittelten Informa-
tionen vollständig und
kohärent sind.

Mitgliedsstaat

GD XI +
Thematisches
Zentrum

<

<

2. Schritt

Erstellung einer
Referenzliste pro
Mitgliedsstaat von
vorkommenden
Anhang I-Habitaten
und Anhang II-Arten

Mitgliedsstaat

Biogeographische Seminare -
unterschiedliche Mitgliedsstaaten

<

<

3. Schritt

Analyse der
Repräsentativität von
Habitaten
und Arten

Mitgliedsstaat

<

<

4. Schritt

Auswahl der
einzelnen Gebiete
von gemeinschaft-
licher Bedeutung

Mitgliedsstaat

<

<

5. Schritt

Zustimmung durch
den Habitat-
Ausschuß zu den
Ergebnissen aus den
Schritten 2,3 und 4

6. Schritt

Formale Annahme
der gemeinschaftli-
chen Liste von SCIs
für die Region xyz

Formaler Prozeß - Brüssel

Verfahrensablauf der
Auswahl der Gebiete

gemeinschaftlicher
Bedeutung nach

Vorlage der nationalen
Gebietslisten (Phase 2)

Wiederherstellungsmög-
lichkeit,

m Populationsgröße und -
dichte der betreffenden
Arten im gesamten Lan-
desvergleich;

m Erhaltungsgrad und Wie-
derherstellungsmöglich-
keit der für die betreffen-
de Art wichtigen Habi-
tatselemente,

m Isolierungsgrad vorkom-
mender Populationen im
Vergleich zum jeweiligen
Verbreitungsgebiet,

mGesamtbeurteilung des
Wertes des jeweiligen
Gebietes für die Erhal-
tung des betreffenden
Lebensraumtyps bzw. der
betreffenden Art,

die relative Bedeutung der
Gebiete, die mit der natio-
nalen Liste vorgeschlagen

werden, zu beurteilen. Auf-
grund ihres relativen Wer-
tes für die Erhaltung der in
der Richtlinie aufgeführten
Lebensraumtypen und Ar-
ten könnten diese Gebiete
als von gemeinschaftlicher
Bedeutung bestimmt wer-
den. In dieser Vorschlagsli-
ste müssen alle Gebiete auf-
geführt werden, die priori-
täre natürliche Lebens-
raumtypen oder Arten be-
herbergen.
Bei der Auswahl der Ge-
biete dürfen wirtschaftli-
che Erwägungen keine
Rolle spielen (vgl. ver-
schiedene EuGH-Entschei-
dungen u. Urteil des
BVerwG im Zusammen-
hang mit der A 20 südl.
Lübecks), sondern nur die
fachliche Eignung.

FFH-Richtlinie � die einzelnen Schritte und Inhalte

Zur Erhaltung der biologi-
schen Vielfalt und Wahrung
des Naturerbes muß jeder
Mitgliedsstaat Gebiete be-
nennen, die für die Erhal-

tung der in der Richtlinie
aufgeführten Lebensräu-
me, Pflanzen und Tiere
wichtig sind. Die Mitglied-
staaten sind verpflichtet,

hierzu besondere Schutzge-
biete auszuweisen. (Entspre-
chendes gilt übrigens auch
für die Vogelarten nach der
Vogelschutz-RL.)
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1. Hat der Plan / das Projekt möglicherweise negative
Auswirkung auf die natürliche Wertigkeit des
NATURA 2000-Gebietes?
JA x    > VERTRÄGLICHKEITSPRÜFUNG

2. Stellt die Verträglichkeitsprüfung negative
Auswirkungen fest?
JA x    > UNTERSUCHUNG VON

ALTERNATIVLÖSUNGEN

3. Sollte das ursprüngliche Projekt / der ursprüngliche
Plan beibehalten werden und ist eine Alternativlö-
sung nicht vorhanden:
m überwiegendes öffentliches Interesse und

A
B

C

Vereinfacht dargestellte
Vorgehensweise  für die
Verträglichkeitsprüfung
nach Art. 6(3) und (4)
(nach: EU-KOMMISSION
1996, leicht modifiziert)

keine prioritären Lebensraumtypen / keine prioritären
Arten vorhanden?
JA x    > AUSGLEICHSMASSNAHMEN

m prioritäre Lebensraumtypen / prioritäre Arten vorhan-
den & überwiegend öffentliche Interessen, die im
Zusammenhang mit der Gesundheit des Menschen, der
öffentlichen Sicherheit oder der Umwelt stehen?
JA x      > AUSGLEICHSMASSNAHMEN

m prioritäre Lebensraumtypen / prioritäre Arten vorhan-
den & zwingende Gründe des überwiegenden
öffentlichen Interesses anderer Art?
JA x    > STELLUNGNAHME DER

EUROPÄISCHEN KOMMISSION
UND AUSGLEICHSMASSNAHMEN

Ausweisung von Schutzgebieten
Ist ein Gebiet als Gebiet von
gemeinschaftlicher Bedeu-
tung bezeichnet worden, so
muß der betreffende Mit-
gliedsstaat dieses so schnell
wie möglich - spätestens
aber binnen sechs Jahren -
als besonderes Schutzge-
biet ausweisen. Die Priori-
täten der Ausweisungen
müssen nach Wichtigkeit
der Gebiete für die Wah-
rung oder Wiederherstel-
lung eines günstigen Erhal-
tungszustandes und für die
Kohärenz von NATURA
2000 sowie nach eventuell
drohenden Schädigungen
oder Zerstörungen festge-

legt werden (Art. 4 (4) FFH-
RL). Sobald ein Gebiet in die
Liste der Gebiete von ge-
meinschaftlicher Bedeutung
aufgenommen wurde, un-
terliegt es den Schutzbestim-
mungen nach Art. 6 der
Richtlinie: Erhaltungsmaß-
nahmen, Verschlechte-
rungsverbot, Verträglich-
keitsprüfung.

Erhaltungsmaßnahmen
Für die besonderen Schutz-
gebiete müssen den ökolo-
gischen Erfordernissen ent-
sprechend Erhaltungs-
maßnahmen, z. B. im Rah-
men von Bewirtschaftungs-

plänen, festgelegt werden
(Art. 6 (1) FFH-RL).

Verschlechterungsverbot
Für die besonderen Schutz-
gebiete sind geeignete
Maßnahmen zu treffen, um
in diesen Gebieten eine Ver-
schlechterung der natürli-
chen Lebensräume und der
Habitate der Arten zu ver-
meiden.
Gleiches gilt für die Störung
der maßgeblichen Arten,
sofern diese Störungen sich
auf den Erhaltungszustand
dieser Arten erheblich aus-
wirken können (Art. 6 (2)
FFH-RL).

Verträglichkeitsprüfung
Die Novelle des Bundes-
n a t u r s c h u t z g e s e t z e s
(BNatSchG) vom Mai 1998
enthält Vorschriften zur
Durchführung von Verträg-
lichkeitsprüfungen bei Be-
troffenheit von FFH- oder
VS-Gebieten. Diese Vor-
schriften sind nach dem
Wortlaut der §§ 19a und 19f
BNatSchG jedoch erst nach
Vorlage der Liste der Gebie-
te von gemeinschaftlicher

Bedeutung durch die EU-
Kommission anzuwenden.
Außerdem bleiben die Rege-
lungen zu den Verträg-
lichkeitsprüfungen deutlich
hinter den Vorgaben der
FFH-RL zurück. Daher muß
auch aus Gründen der
Planungs- und Rechtssi-
cherheit die FFH-RL Maß-
stab bei der Durchführung
von Verträglichkeitsprü-
fungen sein.
Die FFH-RL schreibt für Plä-
ne und Projekte, die ein
Gebiet von gemeinschaftli-
cher Bedeutung erheblich
beeinträchtigen könnten,
eine Prüfung auf Verträg-
lichkeit mit den für dieses
Gebiet festgelegten Er-
haltungszielen vor. (Diese
Verträglichkeitsprüfung ist
jedoch nicht gleichzusetzen
mit einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nach dem
UVPG. Die FFH-Verträglich-
keitsprüfung weicht im An-
satz und in der Methode er-
heblich davon ab.)
Die Verträglichkeitsprüfung
bezieht sich dabei nicht nur
auf Projekte und Pläne in-
nerhalb eines FFH-Gebie-
tes, sondern auch auf sol-
che, die von außen erheb-
lich auf das Gebiet einwir-
ken könnten. Sie ist auch
dann durchzuführen, wenn

die erheblichen Beeinträch-
tigungen erst durch das Zu-
sammenwirken mit ande-
ren Plänen oder Projekten
eintreten könnten.
Unter Beachtung der Ergeb-
nisse der Verträglichkeits-
prüfung dürfen die zustän-
digen Behörden dem Plan
bzw. Projekt nur zustimmen,
wenn das Gebiet als solches
nicht beeinträchtigt wird
und nachdem gegebenen-
falls die Öffentlichkeit ange-
hört wurde (Art. 6 (3) FFH-
RL).
Ausnahmeregelungen sind
bei überwiegendem öffent-
lichen Interesse möglich:
Trotz negativer Ergebnisse
der Verträglichkeitsprüfung
kann ein Plan oder Projekt
aus zwingenden Gründen
des überwiegenden öffent-
lichen Interesses durchge-
führt werden, wenn eine Al-
ternativlösung nicht vor-
handen ist. Zu diesen Grün-
den zählen auch solche so-
zialer und wirtschaftlicher
Art. Die globale Kohärenz
von NATURA 2000 muß
dann durch geeignete Aus-
gleichsmaßnahmen gesi-
chert werden.
Schließt das betreffende
Gebiet jedoch einen
prioritären Lebensraumtyp
und / oder eine prioritäre
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Vogel-
schutz-
richt-
linie
FFH-
Richt-
linie

Zeitplan für die Erstellung des Netzes NATURA 2000

Zeitplan für die
Erstellung des Netzes

NATURA 2000

Art ein, so können nur Er-
wägungen im Zusammen-
hang mit der Gesundheit
des Menschen und der öf-
fentlichen Sicherheit oder im

Umsetzung der FFH- und Vogelschutzrichtlinie
Deutschland � angeblicher Vorreiter im europäischen Umwelt-
und Naturschutz

Zusammenhang mit maß-
geblichen günstigen Aus-
wirkungen für die Umwelt
oder, nach Stellungnahme
der Europäischen Kommis-

sion, andere zwingende
Gründe des überwiegenden
öffentlichen Interesses gel-
tend gemacht werden (Art.
6 (4) FFH-RL).

Bis zum Juni 1994 hätte die
FFH-Richtlinie in nationales
Recht umgesetzt werden
müssen. Erst die massive
Androhung von Straf-
geldern veranlaßte die Bun-
desregierung, die Richtlini-
en im Mai 1998 - vier Jahre
verspätet! - mit einer Novel-
le des Bundesnaturschutz-
gesetzes in das deutsche
Recht aufzunehmen. Bis
Juni 1995 mußten die na-
tionalen Vorschlagslisten für
FFH-Gebiete in Brüssel vor-
liegen. Deutschland leitete
mit dreijähriger Verspätung
Mitte 1998 eine erste extrem
unvollständige Vorschlags-
liste nach Brüssel.
Noch trauriger ist der Um-
gang Deutschlands mit der
Vogelschutzrichtlinie. Bis
April 1981 hätte die Vogel-
schutzrichtlinie durch An-
passung nationaler Rechts-
und Verwaltungsvorschrif-
ten sowie Gebietsaus-
weisungen umgesetzt wer-
den müssen. Die Anpas-
sung des Bundesnatur-
schutzgesetzes erfolgte erst
im Zusammenhang mit der
o. g. Novelle � siebzehn Jah-
re verspätet. Die Auswei-
sung von Vogelschutz-
gebieten ist nach wie vor
ausgesprochen unvollstän-
dig und wird vertragswidrig
erst jetzt, mit Erstellung der
FFH-Gebietslisten, nach-
drücklicher angegangen.
Deutschland hat so die Ver-
träge, denen es selbst zu-
gestimmt hatte, gebrochen.
Wegen dieses Vertragsbru-
ches � und auch des eini-
ger anderer Mitgliedsstaa-
ten � war die EU-Kommissi-
on daran gehindert, ent-
sprechend den Vorgaben
der FFH-RL bis Juni 1998

ihre Auswahlliste der Ge-
biete von gemeinschaftli-
cher Bedeutung für das
Netz NATURA 2000 vorzu-
legen.
Die Unvollständigkeit der
nationalen Gebietslisten
bedeutet jedoch
nicht, daß die
Schutzbestimmun-
gen der beiden
Richtlinien bis zur
endgültigen Auswei-
sung der besonderen
Schutzgebiete igno-
riert werden können
� im Gegenteil:
m Es gibt eine ge-

meinschaftsrecht-
liche Verpflichtung
zur Stillhaltung. Da-
nach dürfen die Mit-
gliedsstaaten � so
die Rechtsprechung des
EuGH - vor der Umset-
zung von EU-Richtlinien
keine Maßnahmen er-
greifen, die die Ziele der
jeweiligen Richtlinie un-
terlaufen würden. Die
Mitgliedsstaaten dürfen
sich also durch einen Ver-
tragsbruch keine Vortei-
le verschaffen (vgl. auch
BVerwG in seinem Urteil
zur A 20 in Schleswig-
Holstein).

mDie FFH- und die
Vogelschutzrichtlinie sind
in ihren Schutzbestim-
mungen hinreichend be-
stimmt, so daß beide
Richtlinien nach der stän-
digen Rechtsprechung
des EuGH auch ohne voll-
ständige Umsetzung
durch den einzelnen Mit-
gliedsstaat ab dem Da-
tum ihrer Umsetzungsfrist
anzuwenden sind.

D. h. spätestens seit Juni
1998 gelten für alle po-

tentiellen FFH- oder VS-
Gebiete, das sind Gebie-
te, die die fachlichen Kri-
terien nach der FFH- oder
VS-RL erfüllen, die
Schutzvorschriften dieser
Richtlinien (vgl. EuGH: ins-

besondere Santona- u.
L a p p e l - B a n k - U r t e i l ,
BVerwG: insbesondere
A 20-Urteil in Schleswig-
Holstein, stellvertretender
Generaldirektor der GD XI,
Tom Garvey). In den ge-
nannten Entscheidungen
wird außerdem betont, daß
es unzulässig ist, FFH- oder
VS-Gebiete mit Blick auf
wirtschaftliche Interessen
oder Infrastrukturplanun-
gen einfach nicht auszuwei-
sen.
Damit ist klargestellt,
daß die Entscheidung
über die Meldung von
FFH- oder VS-Gebieten
nicht im politischen Er-
messen liegt, sondern al-
lein nach wissenschaftli-
chen Kriterien erfolgen
muß.

Geplante Umsetzung  EU Umsetzung Bund Umsetzung S-H

April 1979 Verabschiedung der Vogelschutzrichtlinie

1981 Ausweisung der Vogelschutzgebiete (SPA) unvollständig sehr unvollständig

Mai 1992 Verabschiedung der FFH-Richtlinie

Juni 1994 Umsetzung in nationales Recht 5/98 unzureichend steht aus

Juni 1995 Vorlage nationaler Gebietslisten an die EU 98 (unvollständig) 96 nach Bonn
(unvollständig)

Juni 95-98 Auswahl der Gebiete von gemeinschaft- Wegen „Saumseeligkeit“ von
licher Bedeutung (SCI) durch die EU Mitgliedsstaaten war die

EU daran gehindert
Juni 1998 Annahme der Liste mit den SCI

bis Ausweisung der SCI als besondere Schutz-
Juni 2004 gebiete (SAC) durch die Mitgliedsstaaten
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Meldungen der EU-
Mitgliedsstaaten für
FFH-Schutzgebiete

Meldungen der
deutschen Bundes-
länder für FFH-
Schutzgebiete

Die Rolle der Bundesländer
Die nationale Gebietsliste
kann nur auf Grundlage
der Vorschlagslisten aus
den einzelnen Bundeslän-
dern erstellt werden. Um die
Zeitvorgaben aus der FFH-
RL zu halten, mußten die
Bundesländer daher unab-
hängig vom Zeitpunkt der

Anpassung nationaler
Rechtsvorschriften an die
EU-Richtlinien ihre Gebiets-
listen erarbeiten und weiter-
leiten.
Die Umweltminister der Län-
der begingen im Mai 1995
jedoch einen gemeinsamen
Rechtsbruch: Sie beschlos-
sen, mögliche FFH-Gebiete
erst nach der Umsetzung
der FFH-Richtlinie in natio-
nales Recht zu melden.
Dieser Beschluß führte zu-
sammen mit der verspäteten
Anpassung des Bundes-
naturschutzgesetzes zu er-
heblichen Planungs- und
Rechtsunsicherheiten, wie
das BVerwG im Zusammen-
hang mit der Klage der Lan-
desverbände von BUND
und NABU gegen die A 20
in Schleswig-Holstein über-
deutlich vor Augen führte.
Erst seitdem wird in Bund
und Ländern ernsthafter

Die Umsetzung in Schleswig-Holstein
Erst  Ende Mai 1995 be-
schloß das Kabinett eine
erste Vorschlagsliste für
FFH- und VS-Gebietsbenen-
nungen. Diese Liste umfaßt
ausschließlich bestehende
Naturschutzgebiete und
den Nationalpark �Schles-
wig-Holsteinisches Watten-
meer�. Die Liste � so der Ka-
binettsbeschluß � sollte als
sogenannte 1. Tranche
nach Bonn gemeldet wer-
den, allerdings erst dann,
wenn die Umsetzung der
FFH-RL in nationales Recht
erfolgt ist. In einer 2. und
3. Tranche sollten nach den
damaligen Vorstellungen
weitere Gebiete nach Bonn
gemeldet werden. Dies sind
z.B. ökologisch bedeutsame
Grundflächen der öffentli-
chen Hand, gesetzlich ge-
schützte Biotope, Prüf-
gebiete gemäß Entwurf des
Landschaftsprogramms
usw.
In Umsetzung der Vorgabe
aus dem Koalitionsvertrag

vom Mai 1996 meldete der
Umweltminister die Vor-
schlagsliste aus 1995 Ende
1996 nach Bonn. Diese 1.
Tranche wurde jedoch erst
im Nachgang (bis Ende
1997) um die notwendigen
Angaben zu den einzelnen
Gebieten (Lebensraum-
typen, Arten, Erhaltungszu-
stand usw.) ergänzt. 1998
wurden diese Vorschläge,
zusammen mit denen ande-
rer Bundesländer von Bonn
nach Brüssel weitergeleitet.
Zur Zeit wird in Schleswig-
Holstein an der Liste für die
2. Tranche gearbeitet. Die-
se soll � anders als ur-
sprünglich geplant � jedoch
abschließend sein, um
Planungs- und Rechtssi-
cherheit für anstehende
Großprojekte (z. B. A 20) zu
schaffen. Die Weiterleitung
nach Bonn soll Ende 1999
erfolgen.
Anläßlich einer Informati-
onsveranstaltung im No-
vember 1998 kündigte der

und unter Zeitdruck an der
Umsetzung der FFH- und
VS-RL gearbeitet.
Die Planungs- und Rechts-
unsicherheiten sind haus-
gemacht. Es ist daher völlig
unangebracht, den Natur-
schutzverbänden � wie im
Zusammenhang mit dem
vorläufigen Baustopp für
das Ems-Sperrwerk jüngst
geschehen � eine mögliche
Gefährdung von Arbeits-
plätzen anzulasten. Die
Naturschutzverbände po-
chen lediglich auf die Ein-
haltung geltenden Rechts,
das von Politik und Verwal-
tung mißachtet wurde.
Schuld trifft die PolitikerIn-
nen in Bund und Ländern,
die Verträge der Europäi-
schen Gemeinschaft gebro-
chen haben und versucht
haben, Deutschland so
Wettbewerbsvorteile zu ver-
schaffen.
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Umweltminister eine Anhö-
rung der Betroffenen (Kom-
munen, Verbände der
Land- und Forstwirtschaft,
des Naturschutzes, der Wirt-
schaft usw.) nach der Be-
schlußfassung durch das
Kabinett an. Er betonte al-
lerdings, unabhängig von
der Interessenlage einzelner
Betroffener werde die Aus-
wahl der Gebiete entspre-
chend den Richtlinien-
bestimmungen und ein-
schlägigen Urteilen aus-
schließlich nach natur-
schutzfachlichen Kriterien

erfolgen.
Die Liste der 2. Tranche wird
nun mit Spannung erwar-
tet. Widerstand ist von ver-
schiedenen Seiten längst
angekündigt worden, Wi-
derstand gegen die Einhal-
tung gemeinschaftsrecht-
licher Verpflichtungen, de-
nen andere Mitgliedsstaa-
ten der EU längst und z. T.
vorbildlich nachgekommen
sind. So hat z. B. Dänemark
25 Prozent seiner Fläche als
FFH-Gebiete vorgeschla-
gen.

Der Widerstand hat sicher
in fehlenden Informationen
über die Anliegen und In-
strumente der FFH-RL seine
Ursache. Er wird z. T. aber
auch bewußt geschürt.
Ängste werden verbreitet
und finden wegen der un-
zureichenden Information
einen idealen Nährboden.
Dabei bietet NATURA
2000 Chancen für das
Wirtschaften in der Regi-
on und schafft Recht-
sicherheit für alle Planun-
gen.

� Die Bewahrung der
Umwelt und das
Management des
ländlichen Raumes
können und sollen
selbstverständlich ein
wesentlicher Teil der
Anpassung ländlicher
Gebiete sein, die durch
Programme zur
Entwicklung des
ländlichen Raumes
unterstützt werden.�
Franz Fischler,
EU- Agrarkommissar

Nutzungsbeschränkungen durch NATURA 2000?
Grundlage der FFH-Richtli-
nie ist das Prinzip des nach-
haltigen Wirtschaftens .
Wirtschaftliche Entwicklung,
soziale Gerechtigkeit und
Ökologie sollen miteinander
verbunden werden. So ist
auch in den NATURA
2000-Gebieten keinesfalls
jegliche menschliche Akti-
vität untersagt. Bestehen-
de Nutzungen können
unter Beachtung des
Verschlechterungsver-
botes fortgeführt werden.
Solange sich also Nut-
zungsänderungen oder
Änderungen der Intensität
der Nutzung nicht nachtei-
lig auf die jeweiligen Er-
haltungsziele auswirken,
bleiben sie zulässig. Dann
bleiben z. B. der Tourismus
oder die Land- und Forst-
wirtschaft von der FFH-
Richtlinie unberührt.
Befindet sich z. B. in einem

FFH-Gebiete ein Auwald,
ein Hochmoor oder ein
Moorwald, so ist deren
Überbauung selbstver-
ständlich nicht ohne weite-
res möglich. Das ist aber

nicht neu � bereits nach
dem Landesrecht sind der-
artige Eingriffe nur unter
bestimmten Voraussetzun-
gen zulässig. Vorhaben an
anderer Stelle innerhalb des
FFH-Gebietes bleiben mög-
lich � dort kollidieren diese
Vorhaben ja nicht mit den
Erhaltungszielen.

In vielen Gebieten ist erst
durch die menschliche Nut-
zung eine hohe biologische
Vielfalt entstanden (z. B.
durch besondere Formen
der extensiven Landwirt-

schaft). Hier sollen die
Mitgliedsstaaten sogar
darauf hinwirken, daß
diese Aktivitäten fort-
geführt werden.
Eine intakte natürli-
che Umwelt hat we-
sentliche Bedeutung
für den Erhalt und
die Schaffung neuer
Arbeitsplätze vor

Ort. Naturschutz bietet
zusätzliche Möglichkeiten
der Beschäftigung, so
durch sanften Tourismus,
Freizeit- und Naherho-
lungsangebote, die Ver-
marktung natürlicher
Produkte aus der Region
und durch naturnahe
Waldwirtschaft.

�Ich möchte daher diese Gelegen-
heit nutzen,um noch einmal zu
betonen, daß NATURA 2000 und
die Habitat-Richtlinie, auf welcher
NATURA 2000 beruht, ein
pragmatisches Instrument
darstellen. Weder wird a priori
jegliche Land- oder Ressourcen-
nutzung innerhalb der vorgeschla-
genen Gebiete verhindert, noch
verlangt die Richtlinie einen
bestimmten rechtlichen Schutz-
status dieser Gebiete. Gefordert ist,

daß der günstige Erhaltungszu-
stand von bestimmten
Habitattypen und Arten gewahrt
bleibt und im Idealfall noch
verbessert wird.

NATURA 2000 hat gewisse Vorteile
im sozialen und wirtschaftlichen
Bereich zu bieten. Erst kürzlich
wurde in einer Mitteilung der
Kommission zu Umwelt und
Beschäftigung Naturschutz als
einer der Schlüsselbereiche mit

hohem Beschäftigungspotential im
landwirtschaftlichen Sektor
bewertet. Auch Tourismus und
Freizeitindustrie - die zu den am
schnellsten wachsenden Sektoren
in der EU gehören - sind als
beschäftigungsintensiv bekannt.
Die intakte Natur ist ein wichtiges,
vielleicht sogar entscheidendes
Kapital, auf welchem diese
Aktivitäten beruhen. NATURA
2000 soll mithelfen, dieses Kapital
zu vergrößern.�

Zitat von Jim Currie,
Generaldirektor der für
NATURA 2000 zustän-
digen Generaldirektion
Abt.  XI
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Finanzielle Vorteile durch NATURA 2000
fonds, die Kohäsionsfonds
und die Agrarumweltpro-
gramme der EU sowie im
Rahmen der Agenda 2000
zur Verfügung.
Auch die Biotopprogramme
im Agrarbereich des Landes
Schleswig-Holstein leisten
bereits jetzt einen finanziel-
len Beitrag bei umweltge-
rechter und den natürlichen
Lebensraum schützender
Bewirtschaftung durch die
Landwirtschaft.
All diese Instrumente hono-
rieren Naturschutzleistun-
gen der Landwirte und bie-
ten gerade für kleiner und
mittlere Betriebe ein wirt-
schaftliches Standbein.

Die FFH-Gebietsmeldung
schließt keineswegs jegliche
wirtschaftliche Entwicklung
des �betroffenen� Raumes
aus. Im Gegenteil:
Wer z. B. gemäß der Schutz-
ziele des jeweiligen NATU-
RA 2000-Gebietes nachhal-
tig wirtschaftet, wird mit fi-
nanzieller Unterstützung
seitens der EU rechnen kön-
nen.
Seit Anfang der 80iger Jah-
re finanziert die EU Natur-
schutzmaßnahmen in den
Mitgliedsstaaten. 1995 flos-
sen ca. 10 Millionen Mark
aus dem LIFE-Programm in
deutsche Projekte. Inzwi-
schen werden Fördergelder

aus dem LIFE-Programm
der EU jedoch nur noch für
künftige Gebiete des Netzes
NATURA 2000 gewährt.

Der mit der FFH-
Richtlinie angestreb-
te Schutz des europäi-
schen Naturerbes ist
mit den Grundlagen
eines nachhaltigen
Wirtschaftens verein-
bar. Das Ziel der Er-
richtung eines kohä-
renten europäischen

ökologischen Netzes
kann jedoch nur er-
reicht werden, wenn
die unbegründeten
Vorurteile abgebaut
und die FFH- und
Vogelschutzrichtlinie
unverzüglich und
vollständig umgesetzt
werden.

Letztendlich wird
hierdurch die not-
wendige Rechtssi-
cherheit für Planun-
gen und Investitionen
geschaffen - unter Be-
wahrung des euro-
päischen Naturerbes
für die kommenden
Generationen.

� Durch eine nachhaltige
und umweltgerechte
Entwicklung des
Naturerbes lassen sich
langfristige Einkünfte
erzielen und stabile
Arbeitsplätze schaffen,�
Monika Wulf-Mathies,
EU-Kommissarin für die
Entwicklung des
ländlichen Raumes

Im Jahre 1996 wurde so
z.B. die Hälfte der einge-
reichten deutschen LIFE-
Förderanträge zurückge-
wiesen, da die Gebiete
nicht gemäß der FFH-
oder Vogelschutzricht-
linie gemeldet waren. Es
wurde damit trotz allseits
leerer Kassen bares Geld
verschenkt.

Weitere finanzielle Anreize
für nachhaltiges Wirtschaf-
ten im Einklang mit der Na-
tur stehen über die Struktur-

Bund für
Umwelt und
Naturschutz

Deutschland


